
 

Kleine Anfrage 

Christiane Böhm (DIE LINKE) vom 03.02.2020 

Frauen im Justizvollzug 

und  

Antwort  

Ministerin der Justiz 
 
 
 
Vorbemerkung Ministerin der Justiz: 

Die nachstehenden Ausführungen enthalten Ausführungen zum Regelbetrieb im hessischen Jus-
tizvollzug. Einschränkungen dieses Regelbetriebs, die der derzeit aktuellen Corona-Krise geschul-
det sind, werden von den nachstehenden Ausführungen nicht erfasst und bleiben unberührt. 
 
Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1.  Wie viele weibliche Gefangene sind wo in Hessen inhaftiert (bitte aufschlüsseln nach Delikten)? 
 

Am 11.03.2020 befanden sich insgesamt 286 weibliche Gefangene im hessischen Justizvollzug. 
Davon waren 241 Gefangene im geschlossenen und 19 im offenen Vollzug der Justizvollzugsan-
stalt Frankfurt am Main III untergebracht. In der Justizvollzugsanstalt Kassel I Zentralkranken-
haus befanden sich 4 Gefangene, in der Zweiganstalt Kaufungen 19 Gefangene und im offenen 
Vollzug der Justizvollzugsanstalt Kassel I in Baunatal 3 Gefangene.  
 
Eine Aufschlüsselung nach Straftaten und Haftarten wird statistisch nur zum 31.03. eines jeden 
Jahres erfasst. Der Auszug mit den Daten vom 31.03.2019 ist in der Anlage beigefügt. 
 
Frage 2.  Welche Besonderheiten bestehen im Frauenvollzug im Vergleich zum Männervollzug? 
 
Nach § 3 Abs. 4 HStVollzG sind bei der Gestaltung des Vollzugs die unterschiedlichen Betreu-
ungs- und Behandlungserfordernisse der Gefangenen, insbesondere im Hinblick auf Alter, Ge-
schlecht und Herkunft, zu berücksichtigen. Im Frauenvollzug wird daher den spezifischen Be-
dürfnissen von weiblichen Gefangenen bei der Vollzugsgestaltung sowie im Rahmen der Behand-
lung und Betreuung der Betroffenen in besonderer Weise Rechnung getragen. 
 
Frage 3.  Welche spezifischen Maßnahmen gibt es im Vollzug bezüglich der Frauengesundheit und Sexual-

hygiene? 
 
Im Rahmen der bei jeder Neuaufnahme durchgeführten Aufnahmeuntersuchung wird ein Schwan-
gerschaftstest durchgeführt. Bei der Anamneseerhebung wird nach vorherigen Schwangerschaften 
und deren Verlauf, Kinderzahl sowie nach Verhütungsmethoden und Kinderwunsch gefragt.  
 
Es findet ferner wöchentlich eine Sprechstunde mit einem Facharzt für Gynäkologie statt. 
 
Frage 4.  Gibt es Beratungen hinsichtlich Schwangerschaft/Verhütung? 
 
Spezifische Maßnahmen auf dem Gebiet der Sexualaufklärung und Verhütung werden in der Ab-
teilung des Jugendvollzugs vorgehalten.  
 
Im Bereich des Erwachsenenvollzugs gehört es zu den Aufgaben des medizinischen Dienstes, die 
Gefangenen zu Fragen der Sexualhygiene sowie auch im Falle einer Schwangerschaft zu beraten 
und zu betreuen.  
 
Frage 5.  Wie viele Schwangerschaften wurden in den letzten 5 Jahren bei inhaftierten Frauen festgestellt und 

wie wurde damit umgegangen? 
 

Die Anzahl der in den letzten 5 Jahren teilweise oder bis zum Ende begleiteten Schwangerschaften 
wird nicht statistisch erhoben. 
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Frage 6.  In welchem Maße bestehen Suchtmittelabhängigkeiten bei inhaftierten Frauen? 
 

Die zur Verfügung stehenden Daten stammen aus der bundeseinheitlichen Erhebung zur stoffge-
bundenen Suchtproblematik im Justizvollzug. Die Datenerhebung erfolgt seit dem Jahr 2016 jähr-
lich zum 31.03. Die Datenerhebung beruht weitgehend auf der Selbstauskunft der Gefangenen. 
Die Zahl der jährlich erfassten Gefangenen hat sich von Jahr zu Jahr verbessert. Daraus erklärt 
sich im Wesentlichen der jährliche Anstieg der Fallzahlen. Bezüglich suchtmittelabhängiger Ge-
fangener wurden folgende Zahlen erhoben: 
 

Jahr Anzahl suchtmittelabhängi-
ger weiblicher Gefangener 

Hauptsubstanz 
(Anzahl Gefangene) 

2016 98 Opioide (42) 
2017 98 Opioide (42) 
2018 88 Multipler Gebrauch (61) 
2019 112 Multipler Gebrauch (71) 

 
Frage 7.  Wie viele Fälle sexueller Belästigung innerhalb der Anstalten gegenüber inhaftierten Frauen wurden 

in den letzten 5 Jahren registriert? 
 

In den letzten fünf Jahren gab es zwei Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von 
Gefangenen. 
 
Frage 8. Welche Vorgehensweise gibt es bei einem Vorfall sexueller Belästigung innerhalb der JVA? 
 
Sollte ein entsprechender Verdacht vorliegen, würde die oder der entsprechende Bedienstete zu-
nächst bis zur weiteren Sachverhaltsaufklärung an anderer Stelle zum Dienst eingesetzt. Neben der 
Prüfung dienstrechtlicher Konsequenzen im Rahmen disziplinarischer Ermittlungen würde der Sach-
verhalt unverzüglich zur weiteren Aufklärung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Ferner würde 
der psychologische Dienst mit der Betreuung der betroffenen Gefangenen beauftragt werden. 
 
Frage 9.  Welche Hilfen für die Frauen gibt es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung? 
 
Bei Frauen, die selbst vor oder während ihrer Inhaftierung Opfer einer Straftat gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung geworden sind, wird der notwendige Behandlungs- und Maßnahmenbedarf im 
Rahmen der Behandlungsuntersuchung zur Vollzugsplanung nach den §§ 9 Abs. 2, 10 Abs. 1 
HStVollzG erhoben und sodann festgeschrieben. In Betracht kommen insbesondere Formen der 
einzeltherapeutischen Intervention, die im jeweiligen Einzelfall abzustimmen sind. Im Übrigen 
wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen. 
 
 
Wiesbaden, 3. April 2020 

Eva Kühne-Hörmann 
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